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 Veröffentlicht am 18.06.2013

Norm

FBG §10 Abs2

1. FBG § 10 heute

2. FBG § 10 gültig ab 01.07.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 29/2010

3. FBG § 10 gültig von 01.01.2005 bis 30.06.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 161/2004

4. FBG § 10 gültig von 01.07.1996 bis 31.12.2004 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 304/1996

5. FBG § 10 gültig von 01.01.1991 bis 30.06.1996

Rechtssatz

Unter Berücksichtigung der Kriterien für eine unionsrechtliche Missbrauchskontrolle kann nur das auf einen

Missbrauch der Zweigniederlassung schließende völlige Fehlen einer lnlandstätigkeit, die auch nach einem längeren

Betrachtungszeitraum nicht entwickelt wurde, zu einer Amtslöschung nach § 10 Abs 2 FBG führen. Auch nach

Österreichischen Rechtsgrundsätzen ist für eine Zweigniederlassung nur gefordert, dass von ihr aus in einer

verbindlichen Weise mit anderen Rechtsbeziehungen angeknüpft werden können, mag dies auch von der

Genehmigung der Geschäftsführung in der Hauptniederlassung abhängig sein, und dass eine ex ante betrachtet nicht

ganz vorübergehende Geschäftstätigkeit entfaltet wird.Unter Berücksichtigung der Kriterien für eine unionsrechtliche

Missbrauchskontrolle kann nur das auf einen Missbrauch der Zweigniederlassung schließende völlige Fehlen einer

lnlandstätigkeit, die auch nach einem längeren Betrachtungszeitraum nicht entwickelt wurde, zu einer Amtslöschung

nach Paragraph 10, Absatz 2, FBG führen. Auch nach Österreichischen Rechtsgrundsätzen ist für eine

Zweigniederlassung nur gefordert, dass von ihr aus in einer verbindlichen Weise mit anderen Rechtsbeziehungen

angeknüpft werden können, mag dies auch von der Genehmigung der Geschäftsführung in der Hauptniederlassung

abhängig sein, und dass eine ex ante betrachtet nicht ganz vorübergehende Geschäftstätigkeit entfaltet wird.
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